
Urteil des Bundesverfassungsgericht

Anwälte dürfen gemeinsame Sache mit 
Ärzten machen

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Vorschrift gekippt, die 
 Rechtsanwälten Partnerschaftsgesellschaften etwa mit Heilberu�ern 
 untersagt. Das erö�net neuen Spielraum für Kooperationen unter 
F reiberu�ern.

Partnerscha�sgesellscha�en von 
Ärzten und Apothekern mit Rechts-
anwälten sind kün�ig erlaubt. Ein 

gegenteiliges Verbot in der Bundes-
rechtsanwaltsordnung (BRAO) grei� un-
verhältnismäßig in die Berufsfreiheit ein 
und ist daher verfassungswidrig, wie das 
Bundesverfassungsgericht in einem An-
fang Februar verö�entlichten Beschluss 
entschied [Az.: 1 BvL 6/13]. Um eine um-
fassende, fachlich-juristische Beratung 
anbieten zu können, tun sich Rechtsan-
wälte häu�g mit spezialisierten Kollegen 
aber auch mit anderen Berufsgruppen 
zusammen. Zulässig ist dies laut BRAO 
allerdings nur mit Steuerberatern und 

-bevollmächtigten, Wirtscha�sprüfern 
sowie vereidigten Buchprüfern. Die Lis-
te gilt als abschließend. Im Umkehr-
schluss sind Partnerscha�sgesellscha�en 
mit anderen Berufen, darunter etwa Ärz-
ten und Apothekern, daher verboten.

Grundrecht auf Berufsfreiheit 
verletzt
Dennoch hatten ein Rechtsanwalt und 
eine Ärztin und Apothekerin im Raum 

Würzburg eine gemeinsame Gesell-
scha� gegründet. Tätigkeit sollten Gut-
achten und Beratung im Bereich des 
Arzt- und Apothekenrechts sein. Pati-
enten behandeln wollte die Ärztin nicht. 
Das Amtsgericht Würzburg lehnte die 
Eintragung in das Partnerscha�sregis-
ter unter Hinweis auf die BRAO ab. 
Dem folgte auch das Oberlandesgericht 
Bamberg. In dritter Instanz hatte der 
Bundesgerichtshof allerdings verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Er legte die 
BRAO-Vorschri� daher dem Bundes-
verfassungsgericht zur Prüfung vor. 
Das schloss sich den Argumenten des 
BGH nun an. Die Regelung sei mit dem 
Grundrecht der Berufsfreiheit unver-
einbar, befanden die Verfassungsrichter 
in ihrem jetzt schri�lich verö�entlich-
ten Beschluss.

Allerdings betonten sie, dass der Ge-
setzgeber beru�iche Zusammenschlüsse 
von Rechtsanwälten begrenzen darf. 
Dies solle die „anwaltlichen Grund-
p�ichten“ sichern, insbesondere die Ver-
schwiegenheit und die unabhängige In-
teressenvertretung der Mandanten. 

Doch Sinn einer berufsübergreifenden 
Partnerscha�sgesellscha� sei es gerade, 
fachliche Kompetenzen auszutauschen. 
Von den Kunden, die eine solche Sozie-
tät beau�ragen, werde dies „regelmäßig 
erwartet“.

Eingri� in Berufsfreiheit
Ein Verstoß gegen die Verschwiegen-
heitsp�icht liege in der internen Weiter-
gabe von Informationen daher nicht. Für 
die Beratungsqualität und den wirt-
scha�lichen Erfolg einer Kanzlei seien 
solche Kooperationen o� entscheidend, 
der Eingri� in die Berufsfreiheit daher 
erheblich. Das Risiko für die Verschwie-
genheit nach Außen sei demgegenüber 
gering, da auch Ärzte und Apotheker ei-
ner Schweigep�icht unterlägen. Soweit 
die der Rechtsanwälte im Einzelfall da-
rüber hinausgehe, habe der Gesetzgeber 
Risiken für die Vertraulichkeit bereits 
bei anwaltlichen Allianzen mit Steuer-
beratern und Wirtscha�sprüfern in 
Kauf genommen.

Der Beschluss könnte Anlass geben, 
einen Entwurf zur Änderung der BRAO 
aus 2006 wieder aus der Schublade zu 
holen. Danach sollten Rechtsanwälte 
sich mit all jenen Berufsgruppen zusam-
menschließen können, die auch als 
Zweitberuf der Anwälte selbst als zuläs-
sig und „vereinbar“ gelten. Eine ab-
schließende Liste dieser Berufe gibt es 
nicht. Martin Wortmann

Gegen das Verbot anwaltlicher Kooperationen 
mit Ärzten macht das Bundesverfassungsgericht 
die im Grundgesetz verankerte Freiheit der  
Berufsausübung geltend.
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